
Bekanntmachung der Gemeinde List auf Sylt
über die IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung

einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde List auf Sylt
Es wird darauf hingewiesen, dass die IV. Nachtragssatzung zur
Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der
Gemeinde List auf Sylt am 23. November 2017 durch die Gemein-
devertretung der Gemeinde List auf Sylt verabschiedet wurde.
Die IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer
Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde List auf Sylt wird durch
Bereitstellung im Internet auf der Seite http://www.amtland-
schaftsylt.de/list/oeffent-bekanntmachung.html veröffentlicht.
Zusätzlich ist die IV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhe-
bung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde List auf Sylt
der Gemeinde List auf Sylt in der Inselverwaltung, 1. OG, Zimmer
E 23, Bahnweg 20 – 22, 25980 Sylt/OT Westerland während der
Öffnungszeiten einzusehen. 
Sylt/OT Westerland, den 21.12.2017
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